
sowie auf die Durchsetzung von Ordnung 
und Sicherheit in den Strafvollzugsanstal
ten. Sie erfaßt ferner die richtige Berech
nung der Strafzeit, die Gewährleistung der 
Rechte und Pflichten der Strafgefangenen 
(§§ 34 bis 38 StVG), rechtzeitige und zutref
fende Entscheidungen über die Durchfüh
rung des Strafvollzugs (Aufschub, Unter
brechung, Aussetzung und Beendigung) so
wie die Überwachung der Vorbereitung und 
Durchführung der Wiedereingliederung der 
Strafentlassenen (§ 27 StAG, § 64 Abs. 1 
StVG).

Die Aufsicht über den Strafvollzug und 
die Wiedereingliederung Strafentlassener 
üben vom Generalstaatsanwalt der DDR be
sonders beauftragte Staatsanwälte aus. Zur 
Durchführung ihrer Aufgaben sind ihnen 
umfassende Rechte und Pflichten übertragen 
(§ 28 StAG, § 64 Abs. 2 StVG).

Hervorzuheben ist, daß der Erlaß von 
Durchführungsbestimmungen zum StVG 
durch den Minister des Innern und Chef der 
Deutschen Volkspolizei der Abstimmung 
mit dem Generalstaatsanwalt der DDR be
darf. Der Generalstaatsanwalt der DDR 
kann dem Minister des Innern und Chef der 
Deutschen Volkspolizei auch Vorschläge 
zum Vollzug der Strafen mit Freiheitsentzug 
unterbreiten (§ 63 Abs. 2 und 3 StVG).
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